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Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Universitätsgesetz 2002 
geändert wird 

 

 

Die Bundesarbeitskammer (BAK) befürwortet den vorliegenden Entwurf, der im Sinne der 

verbesserten Planungssicherheit für die Universitäten eine Änderung der Zulassung zu 

Diplom- und Bachelorstudien ab dem Wintersemester 2012/13 vorsieht. Die Vorverlegung 

der allgemeinen Zulassungsfrist auf 5. September bzw. 5. Februar  anstelle des bisherigen 

Voranmeldesystems wird positiv bewertet. Gleiches gilt auch für die Normierung von 

Gründen, die eine Zulassung in Ausnahmefällen auch in der Nachfrist ermöglichen.  

 

Um künftige Studierende in ihrer Bildungswegentscheidung stärker zu unterstützen, 

müssen die Berufs- und Bildungsorientierungsangebote ausgebaut werden. Die BAK 

fordert diesbezüglich ein Modul „Studienwahl- und Berufsorientierung“ an allen AHS- und 

BHS-Formen. 

 

 

 

 

 

Herbert Tumpel Melitta Aschauer-Nagl 

Präsident iV des Direktors 
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